
Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung 
anordnen (vgl. § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 3 StGB 
i. V. m. dem Einweisungsgesetz). Diese Maß
nahme dient der Vorbeugung gegen Gefahren 
für die Gesellschaft und das gesellschaftliche 
Zusammenleben der Bürger sowie dem Schutz 
von Leben und Gesundheit des Kranken selbst. 
Sie verfolgt das Ziel, eine weitgehende Rehabi
litation dieser Menschen zu erreichen und ih
nen das Leben in der Gemeinschaft zu ermögli
chen. Die Einweisung in eine psychiatrische 
Einrichtung ist - ebenso wie die Verpflichtung 
zur fachärztlichen Heilbehandlung - keine 
Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, 
sondern eine medizinische Maßnahme. Sie wird 
daher nicht unter strafrechtlichen Gesichts
punkten, etwa der Tatschwere, sondern nach ge
sundheitspolitischen bzw. medizinischen Krite
rien angeordnet, die als Einweisungsgründe in 
§ 11 des Einweisungsgesetzes genannt sind. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit bedarf sie jedoch 
für eine längere Dauer als sechs Wochen eines 
gerichtlichen Verfahrens (vor der Zivilkammer 
des Kreisgerichts, vgl. § 12 Einweisungsgesetz) 
bzw. einer gerichtlichen Entscheidung bzw. 
Überprüfung.

Mit dieser Regelung wurde der bis 1968 beste
hende Zustand überwunden, daß medizinische 
Maßnahmen als Maßregeln zur Sicherung und 
Besserung gemäß § 42 b des StGB von 1871 - Un
terbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt -, 
eingefugt 1933, im Bereich des Strafrechts ange
siedelt waren. Das Strafrecht der DDR grenzt 
prinzipiell Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit von anderen, so auch von medizi
nischen Maßnahmen ab, die nicht an Schuld bzw. 
persönliche Verantwortlichkeit gebunden, son
dern ausschließlich aus medizinischen Gründen 
und zur Abwehr von Gefahren notwendig sind 
(vgl. Präambel, §§ 6, 11 Einweisungsgesetz). Die
sem Unterschied im materiellen Recht müssen 
unterschiedliche Verfahren entsprechen.

Voraussetzung für eine Einweisung in psychi
atrische Einrichtungen ist, daß der Einzuwei
sende eine Strafrechtsnorm objektiv, im Zu
stand der Zurechnungsunfähigkeit oder vermin
derten Zurechnungsfähigkeit verletzt hat. Die 
Einzuweisenden müssen Kranke i. S. des § 1 
Einweisungsgesetz sein, das heißt psychisch 
Kranke oder Personen mit schwerwiegend ab
normer Entwicklung der Persönlichkeit von 
Krankheitswert.

Nach § 1 des Einweisungsgesetzes werden darüber 
hinaus als „Kranke“ auch Personen bezeichnet,

bei denen begründeter Verdacht auf eine psychi
sche Erkrankung besteht. Aus dem Sinn und 
Zweck dieser Maßnahmen verbietet es sich je
doch, die unbefristete gerichtliche Einweisung 
auch solchen Personen gegenüber als zulässig an
zusehen.37

Gerichtlich darf die Einweisung nur angeordnet 
werden, wenn sie notwendig ist (Einweisungs
gründe)
- zum Schutz von Leben oder Gesundheit des 

Kranken;
- zur Abwehr einer ernsten Gefahr für andere 

Personen oder
- zur Abwehr einer ernsten Gefahr für das Zu

sammenleben (vgl. § 11 Abs. 1 Einweisungs
gesetz).
Eine kurzfristige Einweisung in stationäre Ein
richtungen für psychisch Kranke wird ärztlich an
geordnet (vgl. §§ 3 fT. Einweisungsgesetz). In der 
Praxis wird eine solche Anordnung vielfach der 
gerichtlichen vorausgehen. Insbesondere sollten 
psychisch Kranke (i. S. des § 1 Einweisungsge
setz), wenn erforderlich, auf diese Weise vorläufig 
untergebracht werden, bis eine gerichtliche Ent
scheidung gefällt ist.

Zur Feststellung, ob Voraussetzungen für die 
Einweisung vorliegen, ist stets ein psychiatri
scher Sachverständiger heranzuziehen (vgl. § 11 
Abs. 3 Einweisungsgesetz). Die gerichtliche An
ordnung der Einweisung setzt folglich voraus, 
daß auch aus medizinischer (psychiatrischer) 
Sicht die Voraussetzungen für die Aufnahme in 
entsprechenden psychiatrischen Einrichtungen 
bestehen. Die gerichtlich angeordnete Einwei
sung ist zeitlich unbefristet, über eine Entlas
sung entscheidet die psychiatrische Einrich
tung. Allerdings ist eine wiederholte Anordnung 
der Einweisung nicht ausgeschlossen.

Ist der Angeklagte zurechnungsunfähig, so ist 
gemäß § 15 Absatz 1 StGB seine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausgeschlossen.

Stellt das Gericht dies im Ergebnis der Hauptver
handlung fest, so hat es das Verfahren gemäß § 
248 Absatz 1 Ziffer 3 StPO einzustellen. Im glei
chen Beschluß ist die Einweisung des Angeklag
ten in eine psychiatrische Einrichtung anzuord- 
nen, wenn diese gemäß §11 Absatz 1 des 
Einweisungsgesetzes erforderlich ist (vgl. § 15 
Abs. 2 StGB i. V. m. § 248 Abs. 4 StPO).

37 Vgl. W. Quessel, „Zu einigen Verfahrensfragen bei 
der Einweisung psychisch Kranker“, Neue Justiz, 
1971/21, S. 648 ff., insbes. S. 649.
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